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Ohne Requisition läuft (fast) gar nichts!

Z/v/'/jc/zMfz wwd w;rt.yt77a/!7/c7!e Lawrfesve/so/gMflg stütze« s/'cA /w A/oè//wac/îw«gj/a// am/«Zier
700 000 z/v/'/e A/otOT/aArzeMge.
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Armee, Zivilschutz und wirtschaftliche Landes-

Versorgung (früher Kriegswirtschaft) decken
ihren Bedarf an Motorrädern, Personen- und
Lastwagen, Gelände- und Spezialfahrzeugen
weithin durch Requisition - allerdings nur im
Falle einer Teil- oder Allgemeinen Kriegsmobil-
machung. Bei der Armee machen die bundesei-
genen Fahrzeuge gerade einen Drittel des tat-
sächlich benötigten Bestandes aus. Die grosse
Bedarfslücke ergänzen im Ernstfall rund 50 000
zivile Fahrzeuge. Zivilschutz und Wirtschaft-
liehe Landesversorgung stützen sich ausschliess-
lieh auf Requisitionsfahrzeuge ab.

Mit dem Requisitionssystem fand die Schweiz
bei der Motorisierung der Gesamtverteidigung
die finanziell tragbarste Lösung. Sie hilft Steuer-
gelder sparen. Eine volle Motorisierung mit
bundeseigenen Fahrzeugen, käme angesichts
der relativ geringen Auslastung des Wagenparks
durch Schulen und Kurse, den hohen Unter-
halts- und Unterbringungskosten in Friedens-
Zeiten viel zu teuer.

Die Belegung ziviler Fahrzeuge verschafft der
Gesamtverteidigung weitere Vorteile: Aufwen-

düngen für Administration und Vorbereitung
sind gering. Für einen Grossteil der im Mobil-
machungsfall verfügbaren Fahrzeuge fallen die
Beschaffungs- und Servicekosten weg. Die Wirt-
schaft sorgt im Bereiche ihres Fahrzeugparks
automatisch dafür, dass eine Überalterung ver-
mieden wird. Dieser konzentriert sich im
Kriegsfall nicht auf wenige verwundbare Ar-
meemotorfahrzeugparks. Ein Grossteil der
Fahrzeuge ist zudem sofort, d.h. ebenso schnell
wie Bundesmotorfahrzeuge, verfügbar.

Die Notwendigkeit der Requisition - in Artikel
200 der Militärorganisation festgelegt - ist
unbestritten. Das Bundesamt für Transporttrup-
pen (BATT) ist vom Bundesrat beauftragt, für
die Partner der Gesamtverteidigung bereits in
Friedenszeiten die notwendigen Transportmit-
tel zu planen, zu koordinieren und sicherzustel-
len. Mit der Einführung von EDV zur Belegung
von Fahrzeugen für Armee, wirtschaftliche Lan-
desversorgung und Zivilschutz können diese
Arbeiten speditiv und kostengünstig ausgeführt
werden.

In eigener Sache

Der Schweizerische Fourierverband und seine Fachzeitschrift

Letztmals konnten wir in der April-Nummer
(Seite 158) mit der vierten Folge des Rückblicks
auf unsere Verbandstätigkeit berichten. Der
Verfasser, Fourier Fred Weber, wird in unserer
November-Ausgabe mit einem neuen Beitrag
fortfahren. Die Entwicklung unseres Fourierver-
bandes erstreckt sich über 75 Jahre, was den
Autor veranlasste, sich nach neuem Material

umzusehen. Im Hinblick auf das 75-Jahr-Jubi-
läum, welches im nächsten Jahr begangen wer-
den kann, haben verschiedene Kameraden wich-
tige Papiere zur Geschichte des Schweizeri-
sehen Fourierverbandes und seiner Fachzeit-
schrift zur Verfügung gestellt. Damit wird es

wieder möglich sein, einen fundierten und ak-

tuellen Rück- und Ausblick schaffen zu können.
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